Realschule Hürtgenwald
Unsere Hausordnung
1. Allgemeines

Nach dem Eintreffen der Schulbusse übernimmt die Schule die Aufsichtspflicht, d.h. alle begeben sich auf den Schulhof und niemand verlässt bis nach Schulschluss das Schulgelände, damit die Aufsichtspflicht gewährleistet werden kann.

Niemand beschädigt das Eigentum anderer oder das Eigentum der Schule.

Wir sind für die Sauberkeit in der Schule und auf dem Schulgelände verantwortlich. 

Jeder verlässt die Toilette so, wie er sie vorfinden möchte.

Rauchen und der Konsum jeglicher anderer Drogen sind strengstens verboten (Jugendschutzgesetz).

Niemand bringt Messer oder andere gefährliche Gegenstände (Kracher u.a.) mit in die Schule.

Der Gebrauch von Handys im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände ist untersagt.

Ebenso ist Fotografieren und Filmen verboten.

Das Hören von Musik mit Kopfhörern ist nur in den Pausen gestattet.

Für elektronische Geräte und andere Wertgegenstände übernimmt die Schule keine Haftung.

Unsere Schulkleidung unterscheidet sich von Freizeit- und Discokleidung. Jogginghosen, tief ausgeschnittene und bauchfreie Oberteile und sichtbar getragene Boxershorts gehören nicht in die Schule. 

Alle Jacken und Sporttaschen werden vor Beginn des Unterrichts an die Garderoben gehängt.
Die Fachräume dürfen nur in Begleitung der Fachlehrerin/des Fachlehrers betreten werden.

2. Vor Unterrichtsbeginn

Vor Unterrichtsbeginn halten sich alle Schüler auf dem Schulhof oder in der Aula auf. 
Beim 1. Gong suchen alle pünktlich ihren Klassen-, Kurs- oder Fachraum auf.
3. Im Unterricht

Jeder hat das Recht auf ungestörtes Lernen und Unterrichten. Jeder Schüler verhält sich entsprechend.

Kappen und Kaugummis haben im Unterricht nichts zu suchen.

Wir essen und trinken im Unterricht nicht.

4. In den Pausen

In den Pausen halten sich alle Schüler auf dem Schulhof, auf dem Tartanplatz oder auf dem Sportplatz (vom Ende der Osterferien bis zum Beginn der Herbstferien) auf. Bei Regen ist die Aula geöffnet. Im Vorraum der Realschule halten sich keine Schülerinnen und Schüler auf.
Auf dem Schulhof ist nur das Spielen mit Softbällen erlaubt. An den Basketballkörben darf mit Basketbällen gespielt werden.
Das Werfen mit Schneebällen im Winter ist wegen der Verletzungsgefahr verboten.
Wegen der Unfall- und Verletzungsgefahr vermeiden wir unangemessenes Toben im Schulgebäude und auf dem Schulgelände.

Nach dem 1. Gong suchen alle Schüler pünktlich ihre Räume auf.

5. Nach Schulschluss

Zum Ende der letzten Stunde werden die Stühle auf die Tische gestellt und die Fenster geschlossen. Die Tafel wird geputzt, das Licht gelöscht, die Sonnenblende hoch gezogen und der Fußboden gefegt. 

Nach dem Gong verlassen alle Schüler die Klassenräume. 

Endet der Unterricht nach der 4. Stunde, fahren alle Schüler, die Fahrgelegenheit haben, nach Hause. Die anderen melden sich beim Klassenlehrer.
Am Bus warten alle hinter der blauen Markierungslinie, bis der Bus steht und steigen nacheinander gesittet ein.

Wenn alle sich an diese verbindlichen Regeln halten, sind gute Rahmenbedingungen für ein stressfreies und lernförderliches Miteinander in unserer Schule gegeben.

Wer diese Regeln nicht beachtet, stört unser gemeinsames Bemühen um eine gute Schule und muss deshalb mit erzieherischen Maßnahmen rechnen. Zum Beispiel:

· zusätzlicher Ordnungsdienst

· Schadensersatz bei Sachbeschädigungen

· Schulordnungsmaßnahmen gemäß SchulG NRW §53
Kleinhau, im Mai 2011
